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(54)  Zweiflügelige  Tür 

(57)  Eine  zweiflügelige  Tür  (1)  ist  mit  einer  Verriege- 
lungsvorrichtung  ausgestattet,  die  einen  Riegelver- 
schluß  (5)  zum  Verriegeln  des  Standflügels  (4) 
gegenüber  dem  Türstock  (2)  und  ein  Türschloß  (6)  zum 
Verriegeln  des  Gangflügels  (3)  gegenüber  dem  Stand- 
flügel  (4)  und/oder  dem  Türstock  (2)  umfaßt.  Um  eine 
einfache  und  doch  funktionssichere  Türverriegelung  zu 
erreichen,  weist  die  Verriegelungsvorrichtung  im  Sturz- 
bereich  des  Türstockes  (2)  ein  Betätigungsorgan  auf, 
das  aus  einer  an  einem  Ende  um  eine  zu  den  Flügel- 
schwenkachsen  schwenkbarem  Gangflügel  (3)  ange- 
lenkten  Schubstange  (9)  und  einem  am  anderen  Ende 
der  Schubstange  (9)  angelenkten,  in  einer  sturzparalle- 
len  Längsführung  verschiebbar  geführten  Gleitstück 
(11)  besteht,  wobei  ein  Verschlußteil  (13)  des  Riegel- 
verschlusses  (5)  mit  dem  Gleitstück  (1  1)  verbunden  ist. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  zweiflügelige  Tür,  insbe- 
sondere  Fluchttür,  die  mit  einem  Riegelverschluß  zum 
Verriegeln  des  einen  Türflügels,  des  Standflügels  s 
gegenüber  dem  Türstock  oder  dgl.  und  einem  Tür- 
schloß  zur  Verriegelung  des  anderen  Türflügels,  des 
Gangflügels  gegenüber  dem  Standflügel  und/oder  dem 
Türstock  umfassenden  Verriegelungsvorrichtung  aus- 
gestattet  ist.  10 

Zum  Verriegeln  zweiflügeliger  Türen  werden  allge- 
mein  Verriegelungsvorrichtungen  verwendet,  die  einer- 
seits  den  Standflügel  über  eigens  betätigbare 
Stangenverschlüsse  mit  dem  Türstock  oder  einer  tür- 
stockfesten  Querstrebe  oder  dgl.  und  andererseits  den  15 
Gangflügel  über  ein  drückerbetätigbares  Fallenschloß 
mit  dem  Standflügel  verriegeln.  Dadurch  müssen  die 
Verschlüsse  für  beide  Türflügel  eigene  Griffe,  Türdrük- 
ker  oder  dgl.  aufweisen  und  zum  Entriegeln  der  Tür  ist 
auch  eine  Betätigung  dieser  beiden  Türdrücker  oder  20 
dgl.  erforderlich,  was  bei  der  Verwendung  solcher  Türen 
als  Fluchttüren  zu  unerwünschten  Verzögerungen  im 
Panikfall  führt.  Außerdem  ergibt  vor  allem  der  Sperrme- 
chanismus  für  den  Standflügel  eine  recht  komplizierte 
Konstruktion,  die  den  gesamten  Bauaufwand  der  Ver-  25 
riegelungsvorrichtung  erhöht  und  verteuert. 

Gemäß  der  EP  0  288  454  D1  wurde  auch  schon 
eine  zweiflügelige  Feuer-  und  Rauchschutztür  vorge- 
schlagene,  bei  der  die  gesamte  Verriegelungsvorrich- 
tung  in  Form  eines  Zweifallenschloßsystemes  in  dem  30 
Gangflügel  angeordnet  ist,  und  der  Standflügel  über 
den  selbst  auch  gegenüber  dem  Türstock  verriegelba- 
ren  Gangflügel  fixiert  wird.  Ein  Öffnen  des  Fallenschlos- 
ses  bewirkt  hier  ein  gleichzeitiges  Freigeben  des 
Gangflügels  und  des  Standflügels.  Nachteilig  ist,  daß  35 
sich  der  Standflügel  nur  über  den  Türfalz  verriegeln  und 
nicht  direkt  im  Türstock.  Im  Panikfalle  würde  ein  Versa- 
gen  des  Fallenschlosses  jegliches  Öffnen  der  Tür  ver- 
hindern,  was  die  Gefahr  durch  die  erforderliche 
Wirkverbindung  des  Türdrückers  einerseits  mit  der  Falle  40 
zur  Verriegelung  des  Standflügels  und  andererseits  mit 
der  im  Oberkantenbereich  des  Gangflügels  angeordne- 
ten  Falle  zur  Verriegelung  gegenüber  dem  Türstock 
beträchtlich  erhöht,  als  es  bei  üblichen  Fallenschlössern 
der  Fall  ist.  45 

Die  DE  43  22  622  C1  beschreibt  eine  Entriege- 
lungsvorrichtung  für  eine,  einen  Gang-  und  Standflügel 
aufweisende  zweiflügelige  Tür,  wobei  beide  Türflügel 
jeweils  mit  einem  separaten  elektromechanischen  bzw. 
elektrohydraulischen  Türflügelantrieb  ausgestattet  sind,  so 
Bei  den  hier  automatisch  betriebenen  Türen  muß  eben- 
falls  eine  sichere  Entriegelung  des  Stand-  und  Gangflü- 
gels  gewährleistet  werden.  Erreicht  wir  dieses  dadurch, 
daß  direkt  durch  den  Drehflügelantrieb  des  Gangflügels 
ein  Steuerorgan  betätigt  wird,  welches  in  Verbindung  55 
mit  einer  Entriegelung  auch  den  Standflügel  automa- 
tisch  entriegelt.  Eine  Entriegelung  geschieht  dann  auto- 
matisch,  wenn  der  Gangflügel  begangen  wird.  Erst 
wenn  der  Standflügel  auch  durch  ein  Sensorsignal  dazu 

angeregt  wird,  aus  seiner  Schließlage  heraus  zu  fahren, 
öffnet  sich  auch  dieser  automatisch,  wie  bereits  vorher 
der  Gangflügel.  Das  Steuerorgan,  welches  direkt  von 
dem  Drehflügelantrieb  gesteuert  wird,  kann  je  nach 
Ausführung  des  Drehflügelantriebes  entweder  ein 
Hydraulikzylinder  sein,  der  direkt  in  den  Kreislauf  des 
hydraulischen  Drehflügelantriebes  integriert  oder  nach- 
träglich  angebaut  wird,  oder  es  kann  auch  ein  Hubma- 
gnet  sein,  welcher  ebenfalls  direkt  durch  den 
Drehflügelantrieb  gesteuert  werden  kann.  Dabei  wird 
bei  der  Verwendung  eines  Hubmagneten  je  nach  Funk- 
tion  der  doppelflügeligen  Tür  z.B.  bei  einer  Panikfunk- 
tion  so  vorzugehen  sein,  daß  im  stromlosen  Zustand 
eine  sichere  Entriegelung  des  Standflügels  gegeben  ist, 
wobei  bei  einer  Feuer-  oder  einer  Rauchschutztür  die 
Funktion  anders  gelagert  ist,  nämlich  daß  der  Standflü- 
gel  und  damit  auch  der  Gangflügel  verriegelt  sind,  wenn 
aufgrund  eines  Brandes  die  zweiflügelige  Tür  einen 
Brandabschnitt  abschließen  soll. 

Eine  Panikentriegelung  wird  in  der  DE  34  36  749 
A1  für  eine  zweiflügelige  Tür  offenbart,  bei  der  der 
Standflügel  über  den  Gangflügel  verriegelt  werden 
kann.  Oberhalb  des  Türrahmens,  nämlich  im  Türstock 
ist  eine  wippenartige  Anordnung  angebracht,  die  in  der 
Entriegelungslage  des  Standflügels  auch  zwangsläufig 
den  Gangflügel  mit  entriegelt. 

Ein  weiteres  Paniköffnungssystem  wir  in  der  DE  33 
27  210  C2  erläutert.  Bei  diesem  Paniköffnungssystem 
wird  die  Rückstellung  der  Verriegelung  von  Hand  erfol- 
gen  müssen.  Es  besteht  aber  die  Forderung,  daß  bei 
Feuer-  und  Rauchschutztüren  eine  selbsttätige  Rück- 
stellung  der  Haltesysteme  zu  erfolgen  hat.  Dieses 
System  soll  deshalb  den  Nachteil  einer  elektromagneti- 
schen  Verriegelung  am  Gangflügel  aufheben,  wenn  der 
Druck  auf  den  Flügel  durch  die  flüchtenden  Personen 
ein  Entriegeln  der  Tür  auch  bei  abgeschaltetem  Magne- 
ten  unmöglich  macht.  Durch  den  Elektromagneten  kann 
der  Gangflügel  der  Tür  durch  Fernbedienung  ver-  oder 
entriegelt  werden.  Im  Panikfalle  kann  dann  die  flüch- 
tende  Person  die  Tür  von  außen  durch  Betätigung  des 
Standflügeldrückers  öffnen,  was  besonders  problema- 
tisch  ist,  denn  gerade  bei  Dunkelheit  oder  bei  dichtem 
Rauch  ist  eine  solche  Vorgehensweise  enorm 
erschwert,  und  eine  Öffnung  der  Tür  ist  deshalb  in  aller 
Regel  nicht  möglich. 

Eine  Zwangsentriegelung  für  zweiflügelige  Türen 
ist  der  DE  42  22  751  C2  zu  entnehmen.  Bei  einer  Betä- 
tigung  des  Standflügels  wird  gleichzeitig  auch  der 
Gangflügel  mit  entriegelt.  Durch  eine  Zwangsentriege- 
lung,  die  sich  entweder  oberhalb  oder  unterhalb  der 
Türflügel  befinden  kann,  wird  ein  federbelastetes 
Schubglied,  das  gleichzeitig  auch  den  Gangflügel  mit 
entriegelt,  betätigt. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zugrunde, 
die  aufgezeigten  Mängel  des  Standes  der  Technik  zu 
beseitigen  und  eine  zweiflügelige  Tür  der  eingangs 
beschriebenen  Art  zu  schaffen,  die  sich  bei  einfacher 
Bedienung  durch  ihre  Funktionssicherheit  und  ihr  ratio- 
nelles  Konstruktionskonzept  auszeichnet. 
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Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  dadurch,  daß  eine 
rein  mechanische  Vorrichtung  verwendet  wird,  die  auf 
die  Benutzung  der  üblicherweise  eingesetzten  Treibst- 
angen  verzichtet.  Dabei  wird  die  Verriegelungsvorrich- 
tung  im  Sturzbereich  des  Türstockes  oder  dgl.  Ein  5 
Betätigungsgestänge  aufweisen,  das  aus  einer  an 
einem  Ende  um  eine  zu  den  Flügelschwenkachsen  par- 
allele  Schwenkachse  schwenkbar  am  Gangflügel  ange- 
lenkten  Schubstange  und  eine  am  anderen  Ende  der 
Schubstange  angelenkten,  in  einer  sturzparallelen  w 
Längsführung  verschiebbar  geführten  Gleitstück 
besteht,  wobei  ein  Verschlußteil  des  Riegelverschlus- 
ses  für  den  Standflügel  mit  dem  Gleitstück  verbunden 
ist,.  Durch  den  vorgesehenen  Riegelverschluß  ist  der 
Standflügel  gegenüber  dem  Türstock  oder  bei  einer  Tür  15 
mit  Oberlicht  oder  dgl.  gegenüber  dem  Kämpfer  oder 
dgl.  verriegelbar  und  ein  übliches  kostengünstiges  Tür- 
schloß  erlaubt  die  Verriegelung  des  Gangflügels  gegen- 
über  dem  Standflügel,  wobei  über  das  Betätigungs- 
gestänge  der  Riegelverschluß  des  Standflügels  in  20 
Abhängigkeit  von  der  Schwenkbewegung  des  Gangflü- 
gels  betätigt  wird. 

Eine  solche  Schwenkbewegung  wird  mittels  der 
Schubstange  und  dem  Gleitstück  in  eine  sturzparallele 
Hubbewegung  umgewandelt,  die  auf  einfache  Weise  25 
zur  Betätigung  eines  Verschlußteiles  für  den  Riegelver- 
schluß  nutzbar  ist.  Dadurch  braucht  nun  im  Standflügel 
kein  händisch  betätigbarer  Riegelverschluß  mehr  ange- 
ordnet  werden  und  zum  Öffnen  der  zweiflügeligen  Tür 
genügt  das  Betätigen  des  Drückers  des  Türschlosses  30 
für  den  Gangflügel.  Die  zweiflügelige  Tür  kann  daher 
wegen  der  Verriegelung  des  Standflügels  gegenüber 
dem  Türstock  oder  dgl.  sicher  verschlossen  und  den- 
noch  mit  nur  einem  Drücker  vollständig  geöffnet  wer- 
den.  Darüber  hinaus  kommt  noch  hinzu,  daß  durch  die  35 
mechanische  Wirkverbindung  zwischen  dem  Riegelver- 
schluß  des  Standflügels  und  der  Schwenkbewegung 
des  Gangflügels  ein  zwangsweises  Öffnen  des  Riegel- 
verschlusses  erfolgt  und  die  gewünschte  Funktionssi- 
cherheit  gewährleistet  ist.  40 

Eine  besonders  einfache  und  zweckmäßige  Kon- 
struktion  ergibt  sich,  wenn  der  Riegelverschluß  für  den 
Standflügel  einerseits  aus  einem  im  Oberkantenbereich 
des  Standflügels  befestigten,  hochragenden  Verriege- 
lungszapfen  und  andererseits  aus  einer  im  Türstock  45 
oder  dgl.  vorgesehenen  schlitzförmigen  Zapfenauf- 
nahme  besteht,  deren  Schlitzöffnung  stirnseitig  mit 
einem  am  Gleitstück  angreifenden  Riegel  verschließbar 
ist.  Dieser  mechanische  Riegelverschluß  bleibt  bei 
geschlossener  Tür  unsichtbar  und  bedarf  nur  sehr  ein-  so 
facher  Bauteile,  nämlich  eines  fest  montierten  Verriege- 
lungszapfens  am  Standflügel  und  einer  entsprech- 
enden  Zapfenaufnahme  im  Türstock  sowie  eines  am 
Gleitstück  angreifenden  Riegels,  der  vorteilhafterweise 
längsverstellbar  am  Gleitstück  befestigt  ist,  aber  durch-  55 
aus  auch  mit  dem  Gleitstück  hergestellt  werden  kann. 

Nach  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  bildet  das  Betätigungsgestänge  eine  Bestandteil 
einer  Türbetätigungsvorrichtung,  wie  Türschließervor- 

richtung  oder  dgl.  Das  Betätigungsgestänge  eignet  sich 
bestens  zur  Kombination  mit  einer  Türbetätigungsvor- 
richtung,  da  die  Schubstange  nicht  nur  zum  Verschie- 
ben  des  Gleitstückes  sondern  auch  zum  Verschwenken 
des  Gangflügels  eingesetzt  werden  kann.  Eine  einfache 
Zusatzeinrichtung,  beispielsweise  eine  das  Gleitstück 
im  Schließsinn  belastende  Schließfeder  macht  aus  dem 
Betätigungsgestänge  beim  Öffnen  der  Tür  gleichzeitig 
auch  eine  Türschließvorrichtung,  da  eine  solche 
Schließfeder  beim  Aufschwenken  des  Gangflügels 
gespannt  wird  und  dann  beim  Entspannen,  d.h.  beim 
Freiwerden  der  gespeicherten  Energie  eine  automati- 
sche  Schließung  der  Tür  mit  sich  bringt,  wobei  selbst- 
verständlich  ein  üblicher  Schließfolgeregler  für  das 
geordnete  Schließen  zuerst  des  Standflügels  und  dann 
des  Gangflügels  sorgen  kann.  Die  Betätigungsvorrich- 
tung  läßt  sich  gemeinsam  mit  dem  Betätigungsge- 
stänge  problemlos  im  Türstockbereich  unsichtbar 
unterbringen,  so  daß  nicht  nur  eine  funktionssichere 
und  aufwandsarme,  sondern  auch  optisch  anspre- 
chende  Konstruktion  gewährleistet  ist. 

Es  können  ohne  weiteres  auch  herkömmliche  Tür- 
schließer  beispielsweise  mit  einem  Gleitschienensy- 
stem  und  darin  verschiebbaren  Gleitstücken  zur 
Anwendung  kommen.  Insbesondere  zum  nachträgli- 
chen  Ausbau  oder  zur  Vervollständigung  einer  solchen 
Tür  ist  es  möglich,  nicht  innerhalb  des  Türstockes,  son- 
dern  außerhalb  des  Türstockes  eine  Gleitschiene  anzu- 
bringen.  Diese  Gleitschiene  beinhaltet  neben  der 
Schließfolgeregelvorrichtung  auch  gleichzeitig  die  Ver- 
riegelungsvorrichtung  der  erfindungsgemäßen  Art. 

Die  Erfindung  wird  anhand  eines  schematisch  dar- 
gestellten  möglichen  Ausführungsbeispieles  näher 
erläutert.  Es  zeigt: 

Figur  1  :  Eine  zweiflügelige  Tür  in  der  Draufsicht 

Figur  2:  Eine  teilweise  geschnittene  zweiflügelige 
Tür  in  der  Vorderansicht 

In  der  Figur  1  ist  eine  zweiflügelige  Tür  mit  ihren 
beiden  Türflügeln,  nämlich  dem  Gangflügel  3  und  dem 
Standflügel  4,  dargestellt.  Dabei  sind  sowohl  der  Gang- 
flügel  3  und  der  Standflügel  4  über  Bänder  1  7  an  dem 
Türstock  2  drehgelagert  befestigt.  Ferner  ist  eine  Verrie- 
gelungsvorrichtung  vorhanden,  die  einen  Riegelver- 
schluß  5  zum  Verriegeln  des  Gangflügels  3  gegenüber 
dem  Türstock  2,  ein  drückerbetätigbares  Türschloß  6 
zum  Verregeln  des  Gangflügels  3  gegenüber  dem 
Standflügel  4  sowie  im  Sturzbereich  7  des  Türstockes  2 
ein  Betätigungsgestänge  8  zur  Wirkverbindung  von 
Gangflügel  3  und  Riegelverschluß  5  des  Standflügels  4 
umfaßt.  Dieses  Betätigungsgestänge  8  besteht  aus 
einer  Schubstange  9  in  Form  eines  flachen  Betäti- 
gungsarmes,  die  an  einem  Ende  um  eine  zu  den  Flügel- 
schwenkachsen  18  parallele  Schwenkachse  19 
schwenkbar  mit  einem  im  Oberkantenbereich  des 
Gangflügels  4  befestigten  Widerlager  1  0  verbunden  ist. 
Am  anderen  Ende  der  Schubstange  9  ist  ein  Gleitstück 
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1  1  angelenkt.  Das  Gleitstück  1  1  ist  in  einer  sturzparalle- 
len  Längsführung  12  horizontal  verschiebbar  gelagert 
und  dient  zur  Betätigung  des  Riegelverschlusses  5.  Der 
Riegelverschluß  5  setzt  sich  aus  einem  im  oberen 
Bereich  des  Standflügels  4  hervorstehenden  Verriege- 
lungszapfen  13  einerseits  und  aus  einer  im  Türstock  2 
vorgesehenen  stegförmigen  Zapfenaufnahme  1  4  ande- 
rerseits  zusammen.  Dabei  weist  die  Zapfenaufnahme 
14  einen  am  Gleitstück  11  angreifenden  Riegel  15  zum 
Verschließen  der  stirnseitigen  Schlitzöffnung  16  auf. 

Bei  geschlossener  zweiflügeliger  Tür  sind  sowohl 
der  Standflügel  4  und  der  Gangflügel  3  verriegelt,  wobei 
der  Verriegelungszapfen  13  des  Riegelverschlusses  5 
in  die  Zapfenaufnahme  14  eingreift  und  hier  durch  den 
mit  dem  Gleitstück  1  1  vorgeschobenen,  und  damit  die 
Schlitzöffnung  16  verschließenden  Riegel  15  festgehal- 
ten  wird.  Durch  diese  Maßnahme  wird  der  Standflügel  4 
gegenüber  dem  Türstock  2  fixiert.  Der  Gangflügel  3  ist 
über  das  Türschloß  6  ebenfalls  mit  dem  Standflügel  4 
verriegelt,  so  daß  ein  sicherer  Verschluß  der  zweiflüge- 
ligen  Tür  gegeben  ist.  Wird  nun  das  Türschloß  6  durch 
Betätigung  des  Drückers  20  geöffnet,  so  kann  der 
Gangflügel  3  aufschwenken,  wobei  diese  Schwenkbe- 
wegung  über  die  Schubstange  9  als  Längsverschie- 
bung  auf  das  in  der  Längsführung  12  geführte 
Gleitstück  1  1  übertragen  wird.  Das  Gleitstück  1  1  zieht 
dadurch  den  Riegel  15  des  Riegelverschlusses  5 
zurück,  und  die  Schlitzöffnung  16  der  Zapfenaufnahme 
14  wird  freigegeben.  Der  Verriegelungszapfen  13  kann 
durch  diese  Freigabe  aus  der  Zapfenaufnahme  14  her- 
ausschwenken,  wenn  auf  den  Standflügel  4  eine  Kraft 
ausgeübt  wird,  was  bedeutet,  daß  der  Standflügel  4 
gleichzeitig  mit  entriegelt  wird. 

Durch  das  Betätigungsgestänge  8  der  Verriege- 
lungsvorrichtung  ist  es  möglich,  die  Schwenkbewegung 
des  Gangflügels  3  zur  Betätigung  des  Riegelverschlus- 
ses  5  und  zur  Verriegelung  des  Standflügels  4  gegen- 
über  dem  Türstock  2  auszunutzen.  Die  erfindungs- 
gemäße  Tür  läßt  sich  daher  über  das  Türschloß  6  des 
Gangflügels  3  einwandfrei  betätigen,  ohne  daß  zusätz- 
liche  Handgriffe  für  ein  Ver-  oder  Entriegeln  des  Stand- 
flügels  vorgenommen  werden  müssen,  wobei  aber  der 
Standflügel  4  gegenüber  dem  Türstock  2  verriegelt 
wird,  und  der  dazu  eingesetzte  Riegelverschluß  im 
wesentlichen  unsichtbar  bleibt.  Gleichzeitig  wird  durch 
den  erfindungsgemäßen  Gegenstand  auf  jegliche  Art 
von  Treibstangen,  die  üblicherweise  durch  das  Tür- 
schloß  mit  betätigt  werden,  verzichtet.  Somit  eignet  sich 
der  erfindungsgemäße  Gegenstand  auch  äußerst  gut 
dafür,  um  im  Nachrüstgeschäft  bestehende  Anlagen  mit 
einer  solchen  Zwangsentriegelung  bzw.  Zwangsverrie- 
gelung  auszustatten. 

Neben  den  verschiedenen  möglichen  Ausführungs- 
beispielen  kann  auch  bei  der  Verwendung  eines 
Schließfolgereglers,  der  mechanisch  mit  einer  Schub- 
stange  und  einem  Schubglied  arbeitet,  eine  vorge- 
schriebene  Verriegelungsvorrichtung  ohne  weiteres  mit 
angebracht  oder  integriert  werden.  Dabei  würde  die 
Verriegelungsvorrichtung  auch  unsichtbar  innerhalb  der 

Gleitschiene  angeordnet  sein. 

Bezugszeichen 

5  1  Zweiflugelige  Tur 
2  Tiirstock 
3  Standflugel 
4  Gangfliigel 
5  RiegelverschluB 

10  6  TLirschloB 
7  Sturz 
8  Betatigungsgestange 
9  Schubstange 
10  Widerlager 

15  1  1  Gleitstuck 
12  Langsfiihrung 
1  3  Verriegelungszapfen 
1  4  Zapfenaufnahme 
15  Riegel 

20  16  Schlitzoffnung 
1  7  Bander 
1  8  Schwenkachse 
1  9  Schwenkachse 
20  DrLicker 

25 
Patentansprüche 

1.  Zweiflügelige  Tür  (1),  insbesondere  Fluchttür,  mit 
einer  einen  Riegelverschluß  zum  Verriegeln  des 

30  einen  Türflügels,  des  Standflügels  (3),  gegenüber 
dem  Türstock  (2)  oder  dgl.  und  ein  Türschloß  (6) 
zur  Verriegelung  des  anderen  Türflügels,  des 
Gangflügels  (4),  gegenüber  dem  Standflügel  (3) 
und/oder  dem  Türstock  (2)  umfassenden  Verriege- 

35  lungsvorrichtung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Verriegelungsvorrichtung  im  Sturzbereich  (7)  des 
Türstockes  (2)  oder  dgl.  ein  Betätigungsorgan  (8) 
aufweist,  das  vom  Gangflügel  (4)  gesteuert  wird 
und  mit/oder  in  einer  sturzparallelen  Längsführung 

40  (12)  und  mit  einem  darin  ortsveränderbaren  Ver- 
schlußteil  (15),  zur  Sperrung  und  Freigabe  des 
Standflügels  (3)  zusammenwirkt. 

2.  Zweiflügelige  Tür  nach  Anspruch  1,  dadurch 
45  gekennzeichnet,  daß  das  Betätigungsorgan  (8)  aus 

einer  an  einem  Ende  um  eine  zu  den  Schwenkach- 
sen  (18)  parallele  Schwenkachse  (19)  schwenkbar 
am  Gangflügel  (4)  angelenkten  Schubstange  (9) 
und  einem  am  anderen  Ende  der  Schubstange  (9) 

so  in  der  Längsführung  (12)  verschiebbar  geführten 
Gleitstück  (11)  besteht. 

3.  Zweiflügelige  Tür  nach  den  Ansprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Verschlußteil 

55  (15)  des  Riegelverschlusses  (5)  mit  dem  Gleitstück 
(1  1)  verbunden  ist. 

4.  Zweiflügelige  Tür  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Riegelverschluß 

4 
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(5)  für  den  Standflügel  (3)  einerseits  aus  einem  im 
Oberkantenbereich  des  Standflügels  (3)  befestig- 
ten  hochragenden  Verriegelungszapfen  (13)  und 
andererseits  aus  einer  im  Türstock  (2)  oder  derglei- 
chen  vorgesehenen  schlitzförmigen  Zapfenauf-  5 
nähme  (14)  besteht,  deren  Schlitzöffnung  (16)  mit 
einem  am  Gleitstück  (1  1)  angreifenden  Riegel  (15) 
verschließbar  ist. 

5.  Zweiflügelige  Tür  nach  den  Ansprüchen  1  oder  2,  10 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Betätigungsor- 
gan  (8)  ein  Bestandteil  einer  Türbetätigungsvorrich- 
tung,  wie  Schließfolgeregelung  oder  dgl.  bildet. 

6.  Zweiflügelige  Tür  nach  einem  oder  mehreren  der  1s 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Verriegelungsvorrichtung  unsichtbar 
eingebaut  ist. 

7.  Zweiflügelige  Tür  nach  einem  oder  mehreren  der  20 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Verriegelungsvorrichtung  in  einem 
Gleitschienensystem  für  Türschließer  integriert  ist. 

8.  Zweiflügelige  Tür  nach  einem  oder  mehreren  der  25 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  als  Türschließer  ein  Obentürschließer  ver- 
wendet  wird. 

9.  Zweiflügelige  Tür  nach  einem  oder  mehreren  der  30 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  als  Türschließer  ein  Bodentürschließer 
verwendet  wird. 

5 
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